
Erhöhung der
Mehrwertsteuersätze
Zum 1. Januar 2021

ETL-Heimfarth Gruppe, Peter-Klöckner-Straße 5, Koblenz
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Grundsätze

– Voller Steuersatz von 16 % auf 19 %

– Ermäßigter Steuersatz von 5 % auf 7 %

– Keine Änderung bei Durchschnittssätzen der Land- und Forstwirtschaft
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Zeitliche Anwendung

– Absenkung galt zeitlich beschränkt vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020

– Maßgeblich ist Leistungszeitpunkt

– Unmaßgeblich ist

– Abschluss des Vertrages

– Ausstellung der Rechnung

– Bezahlung der Rechnung
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Sonderproblem Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

– Unterscheidung bei Getränken 
beachten!

– Verzehr vor Ort oder 
zum Mitnehmen?

– Beispiel – Milchkaffee:



08.01.2021 ETL-Heimfarth Gruppe6

Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Zeitliche Anwendung – Wann wird die Leistung „ausgeführt“?

Gestaltung: Priorisierung von Privatkunden in 2020!?

 bei Lieferungen mit der Übergabe an den Kunden 

bzw. an den Spediteur

 bei Werklieferungen mit der Abnahme des Werkes

 bei sonstigen Leistungen mit Ende der Leistung
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Zeitliche Anwendung – Gestaltung durch Teilleistungen

– Wirtschaftlich „teilbare Leistung“

– Vereinbarung von Teilleistungen

– Vereinbarung gesondertes Entgelt für die jeweilige Teilleistung

– Gesonderte Abnahme der Teilleistung

– Gesonderte Abrechnung der Teilleistung

 Dann Steuersatz zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Teilleistung maßgeblich
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Normalfall

Aufbau, Miete 
und Abbau als 

einheitliche 
Leistung

Ausnahmefall

Vereinbarung von 
Teilleistungen
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Zeitliche Anwendung – Dauerleistungen

– Mieten, Pachten, Leasing

– Leistung gilt am Ende des jeweiligen Leistungszeitraumes als erbracht

– Handlungsbedarf: 

– Überprüfung und ggf. Änderung der Verträge

– Änderung der Rechnungen
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Zeitliche Anwendung – Spezialfälle

– Saisonkarten – Leistungszeitpunkt = Ende der Saison
 Bezahlung bei Ausgabe ist Anzahlung

 Am Ende der Saison ggf. Minderung/Erhöhung der Umsatzsteuer

– „10er-Karten“ – Leistungszeitpunkt = jeweilige Inanspruchnahme
 Bezahlung bei Ausgabe ist Anzahlung 

 ggf. USt-Minderung bei Einlösung
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Anzahlungen ohne Endabrechnung

Beispiel Rechnung über Vorkasse am 15.11.2020

Nettobetrag 10.000 €

+ 16 % Umsatzsteuer 1.600 €

Gesamtbetrag 11.600 €

Leistung am 15.01.2021 ausgeführt

 Folgen?
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Anzahlungen ohne Endabrechnung

Beispiel Rechnung über Vorkasse – Folgen

In 11/2020 Zahlung USt an Finanzamt 1.600,00 €

In 01/2021 Berichtigung USt auf 19 % 1.852,10 €

Nachzahlung Differenz von 258,10 €

 Rechnungsberichtigung und Nachforderung möglich?
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Anzahlungen mit Endabrechnung

Beispiel Anzahlungsrechnung 15.11.2020

Nettobetrag 10.000 €

+ 16 % Umsatzsteuer 1.600 €

Gesamtbetrag 11.600 €

Leistung am 15.01.2021 ausgeführt; Gesamtsumme 20.000 € Netto

Wie erfolgt die Endabrechnung im Januar 2021?

Wann muss welche Umsatzsteuer bezahlt werden?
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Anzahlungen mit Endabrechnung

Beispiel Anzahlungsrechnung – Abrechnung Variante 1 (Nettomethode)

Summe Netto 20.000 €

Abzüglich Vorauszahlung Netto 10.000 €

Zwischensumme 10.000 €

+ 19 % Umsatzsteuer 1.900 €

Zuzüglich Restumsatzsteuer (Nachsteuer) aus 
Anzahlungsrechnung (3 % von 10.000 €) 300 €

Gesamtbetrag 12.200 €
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Anzahlungen mit Endabrechnung

Beispiel Anzahlungsrechnung – Abrechnung Variante 2 (Bruttomethode)

Summe Netto 20.000 €

+ 19 % Umsatzsteuer 3.800 €

Zwischensumme 23.800 €

Abzüglich Anzahlungsrechnung

10.000 € + 1.600 € USt -11.600 €

Gesamtbetrag 12.200 €
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Problem mehrerer Anzahlungsrechnungen

– Beispiel: Baurechnungen gegenüber öffentlichen 
Auftraggebern

– Anzahlungsrechnung mit Aufführung der bisher 
erbrachten Leistungen unter Anrechnung der 
bisherigen Anzahlungsrechnungen

– Bundesfinanzministerium vom 04.11.2020: 
kein Herabschleusen auf 16 % in der Zeit vom 
01.07. – 31.12.2020
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Problem Rechnungsberichtigung bei Brutto-/Nettovereinbarung

Beispiele für Umsatzsteuerklauseln in Verträgen

– Nettopreisvereinbarung
„... zuzüglich Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zum Zeitpunkt der 
Leistungsvollendung ...“

– Bruttopreisvereinbarung
„Festpreis: ... Euro 
(eine Anpassung aufgrund einer Änderung der umsatzsteuerlichen Vorschriften ist 
ausdrücklich ausgeschlossen)“
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Problem Rechnungsberichtigung bei Brutto-/Nettovereinbarung 

Nettovereinbarung über 

20.000 Euro

 Berichtigung Rechnung nach 

dem 31.12. mit höherem USt-

Satz möglich

 Rechnungsbetrag neu über 

23.800 €

 Erhöhung USt-Satz begünstigt 

Unternehmer

Bruttovereinbarung über 

23.200 Euro

 Berichtigung Rechnung nach 

dem 31.12. mit höherem USt-

Satz nicht möglich

 Rechnungsbetrag bleibt bei 

23.200 €

 Senkung USt-Satz begünstigt 

Kunden
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Problem Rechnungsberichtigung bei Brutto-/Nettovereinbarung

Problem bei Dauerverträgen oder Altverträgen

 Lösung: Anpassungsmöglichkeit nach § 29 UStG

Voraussetzungen:

– Vertrag vor dem 01.09.2020 geschlossen

– kein Ausschluss der Anpassung im Vertrag

Folge:

– „angemessener“ Ausgleich der Interessen
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Problem Rechnungsberichtigung bei Brutto-/Nettovereinbarung 

Problem bei Neuverträgen seit 01.09.2020

 Lösung: Aufpassen bei Vertragsklauseln


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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Problem Rechnungsberichtigung bei Brutto-/Nettovereinbarung 

– kein Problem bei gesetzlichen Ansprüchen

 HOAI, RVG, KostO

– kein Problem bei wirksamen AGB

 Leasingverträge, Mietverträge etc.

– kein Problem beim Ratenkauf

 USt ist bei ursprünglicher Lieferung entstanden 

 Ratenkauf beinhaltet nur Streckung der Zahlung
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Sonderprobleme: Umtausch – Beispiel

– Kauf eines Geschenks am 20.12.2020

– Umtausch des Geschenks am 05.01.2021

– Lösung:

 ursprünglicher Kauf wird rückgängig gemacht

 neue Ware gilt als neu verkauft

 mit der USt-Voranmeldung 01/2021 werden 3 % USt nachgefordert
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Sonderprobleme: Einzweckgutscheine – Beispiel

– Verkauf eines Bekleidungsgutscheins am 20.12.2020

– Einlösung des Gutscheins am 05.01.2021

– Lösung:

 ursprünglicher Verkauf gilt als Umsatz – damit 16 % Umsatzsteuer

 Einlösung des Gutscheins ist umsatzsteuerlich irrelevant

– Problem: Welche Kasse kann das?

– Problem: „Gutschein“ für eine verbindliche Bestellung ist

– kein Einzweckgutschein sondern 

– eine Anzahlung
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Sonderprobleme: Restaurantgutscheine

Auffassung Bundesfinanzministerium

– Restaurantgutschein vor dem 01.07.2020 – es bleibt bei 19%

– „Restaurantgutschein“ = Mehrzweckgutschein, wenn in der Zeit vom 01.07.2020 –
30.06.2021 „ausgegeben“

– Restaurantgutschein nach dem 30.06.2021 = Einzweckgutschein

Auffassung korrekt?

– Es kommt darauf an – bitte im Einzelfall prüfen!
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Weitere Sonderprobleme:

Jahresboni / Rückvergütungen

1. Aufteilung im Verhältnis der Umsätze 01.01.-30.06. 
und 01.07.-31.12.2020

2. Aufteilung der Umsätze zwischen ermäßigtem und 
vollem Steuersatz

3. Aufteilung Rückvergütung nach diesen beiden 
Verhältnissen

4. Alternativ lt. BMF vom 04.11.20200: nur Anwendung 
USt-Sätze 7 % und 19 %

Zeitraum

Steuersatz

01.01. –

30.06.

01.07. –

31.12.

Voller A € B €

Ermäßigter C € D €
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Weitere Sonderprobleme:

Rücknahme von Leergut / Erstattung von Pfandbeträgen
= nachträgliche Entgeltminderung für ursprünglichen Verkauf 

– (praktisch nicht umsetzbar)

– 3-Monatsregel als Vereinfachung des BMF in der Vergangenheit 

– Neue Vereinfachungsregel lt. BMF 04.11.2020 = Taggenaue Abrechnung mit 16 % oder 
19%
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

Gestaltungshinweise

– Vorziehen von Investitionen auf die Zeit vor dem 
31.12.2020, wenn

– private Zwecke des Kunden

– Kunde nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt (Beispiel: Wohnungsvermieter)

– Vorziehen von Entnahmen von Gegenständen auf die Zeit vor dem 31.12.2020
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

To Do´s

– Preislisten und Kataloge prüfen / anpassen

– Kassen- und Fakturiersysteme anpassen (Umsatzsteuerschlüssel/-berechnung, 
Summenfelder)

– Textbausteinen in Angeboten, Ausgangsrechnungen (Summenfelder)

– Warenetikettierung, Regalbeschriftung, Preisschilder
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Erhöhung Mehrwertsteuersätze

To Do´s

– Kontrolle der Eingangs- und Ausgangsrechnungen auf korrekten USt-Ausweis

– Kontrolle und ggf. Berichtigung von Verträgen

– Berichtigung von Dauerrechnungen

– (Zwischen-)Abrechnungen vor dem 31.12.2020

– Prüfung Umstellung auf Mehrzweckgutscheine
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Kontakt

ETL-Heimfarth Gruppe
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
Peter-Klöckner-Straße 5
56073 Koblenz

www.etl-heimfarth.de



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit !


